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Amtsblatt der Landeshauptstadt Innsbruck



Stadtmagistrat Innsbruck

Abteilung IV

Zl. IV — 5513/196?



D"ffentliche flufforüerung

Auf Grund der Bestimmungen des tz 28 der Vegräbnisocknung für denstädtischenFriedhof ergeht hiemit

an die nutzungsberechtigten Inhaber der Arkadengruft

Nr. 13 im neuen Teil des Westfriedhofes — seinerzeit

erworben durch Dr. Sichra, Wien — die Ausforderung,

die Gruft und das Denkmal, welche sich in einein vollkommen verwahrlosten Zustand befinden, binnen Jahresfrist, gerechnet ab dem Tage der Veröffentlichung

dieser Aufforderung, in einen ordentlichen Zustand zu

versetzen und zu erhalten.

Wird dieser Aufforderung innerhalb der obigen Frist

nicht Folge geleistet, fällt nach der Bestimmung des

H 28 der Friedhofsordnung die ganze Gruft samt Denkmal der Stadtgemeinde Innsbruck zur freien Verfügung an heim.

Innsbruck, am 25. Juli 1967

Der Abteilungsleiter:

Vr. Weihkirchner e. h.

Senatsmt
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Vroitenwang 11, September 1!»67

Üienz-Lengberg 11. September 1967

Stcinach a. Br. 11. September 1967

Waldaufseherschule in Rotholz

5. Februar 1!>68 bis 21. Juni 1968

Anmeldungen

sind möglichst umgehend, für die Lehranstalt Vreitenwang, Lienz-Lengberg und Steinach a. Vr. bis längstens 15. August, für die übrigen Schulen bis 15. September 1967 bei der Direktion jener Schule, die besucht wecken soll, unter Veischluß der Geburtsurkunde,

des letzten Schulzeugnisses, des landwirtschaftlichen

Verufsschulzeugnisses, der Zuständigkeitsbestätigung

und des Leumundszeugnisses einzubringen.

Die Internatskoften für Unterkunft und Verpflegung betragen für die Burschen- und Haushaltungsschulen monatlich 450.— Schilling.

Das Schulgeld bzw. der Lehrmittelbeitrag beträgt

pro Lehrgang 50.— Schilling.

Für minderbemittelte Schüler und Schülerinnen

wecken Lernbeihilfen gewährt.

Für die Landesregierung."

der Land e s hau p t m ann :

Wlallnöser



Hauptlehrgange

an den landwirtschaftlichen Landeslehranstalten Rotholz, Imst, Lienz, Vreitenwang sowie der landwirtschaftlichen Haushaltungsschule Steinach a. Vr. und

St. Johann i. T.

Schuljahr 1967/68

2jährige Vurschenschule:

I. Jahrgang

Rotholz bei Ienbach 16. Oktober 1967 bis 2. April

1968

Imst 16. Oktober 1967 bis 3. April 1968

Lienz 16. Oktober 1967 bis 5. April 1968

II. Jahrgang

Notholz bei Ienbach 2. November 1967 bis 2. April

1968

Imst 2. November 1967 bis 3. April 1968

Lienz 2. November 196? bis 5. April 1968

Haushaltungsschulen

Rotholz bei Ienbach 9. Oktober 1967 bis 9. Mai

1968

Imst 9. Oktober 1967 bis 14. Mm 1968

Lienz 9. Oktober 1967 bis 15. Mai 1968

St. Johann i. T. 9. Oktober 1967 bis 10. Mai 1968

I m Schuljahr 1967/68 werden drei einjährige landwirtschaftliche Haushaltungsschulen geführt, die das

9. Schuljahr (Polytechnischer Lehrgang) ersetzen. Das

Aufnahmealtcr ist das vollendete 14. Lebensjahr.



Stadtmagistrat Innsbruck

Zahl: St - 46/1967



Kunümachung

über die öffentliche Auflage des Geschwornen- und

Schöffenverzeichnisses 1968 der Stadt Innsbruck

Gemäß tz 20 des Geschwornen- und SchöffenWengesetzes, VGVl. Nr. 135/1946, in der geltenden Fassung, wird das für das Jahr 1968 für die Stadtgemeinde Innsbruck erstellte Verzeichnis der Personen,

die zum Amte eines Geschwornen oder Schöffen

berufen werden können, in der Zeit vom 18. September bis einschließlich 27. September 1967 an Werktagen mit Ausnahme des Samstages von 8—12 und

14—18.30 Uhr in städtischen Einwohnemmt, RathausNeubau, Fallmcralierstraße 1, Parterre, Zimmer 309,

zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Innerhalb der Auflagefrist kann jeder eigenberechtigte Staatsbürger wegen Eintragung von Personen,

die nach dem Gesetz zum Amte eines Geschwornen

oder Schöffen unfähig sind oder nicht berufen werden

dürfen, beim Stadtmagistrat, Einwohneramt, schriftlich oder zu Protokoll Einspruch erheben. I n gleicher

Weise können Vefreiungsgründe gellend gemacht

wecken.

Innsbruck, am I.August 1967.

Der Bürgermeister:

Dr. Lugger








